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URTEIL BGER 1C_287/2021 

ISOS UND NUTZUNGSPLANUNG 
 

 

Der geplante Neubau eines Hotelkomplexes auf dem Gelände des ehemaligen Sportpavillons in 
Pontresina erfüllt die bundesrechtlichen Anforderungen an die strassenmässige Erschliessung. Im 
projektbezogenen Nutzungsplan wurden mögliche Auswirkungen auf das ISOS eingehend darge-
legt. Zudem ist das Bauvorhaben auch im Hinblick auf den Lärmschutz bewilligungsfähig.  

Le projet de construction d'un complexe hôtelier sur le site de l'ancien pavillon sportif de Pontre-
sina répond aux exigences du droit fédéral en matière de desserte routière. Les effets possibles 
sur l'ISOS ont été présentés en détail dans le plan d'affectation relatif au projet. En outre, le projet 
de construction peut également être autorisé en ce qui concerne la protection contre le bruit. 

La prevista nuova costruzione di un complesso alberghiero sul sito dell'ex padiglione sportivo di 
Pontresina soddisfa i requisiti del diritto federale in materia di accesso stradale. Nel piano rego-
latore relativo al progetto sono stati presentati in dettaglio i possibili effetti sull'ISOS. Inoltre, il pro-
getto edilizio può essere approvato anche per quanto riguarda la protezione dal rumore. 
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ISOS UND NUTZUNGSPLANUNG 

Zusammenfassung: 

 

Im Dezember 2014 beschloss die Gemeinde Pontresina 
die Umteilung einer im Eigentum der Gemeinde stehen-
den Parzelle von der Zone für öffentliche Bauten und 
Anlagen in die Hotelzone Sportpavillon. Die Gemeinde 
räumte der B. AG im Dezember 2016 eine Baurechts-
dienstbarkeit zulasten dieses Grundstücks für die Er-
stellung einer Hotelbaute ein. Im Juni 2017 wurden das 
Baugesuch der B. AG für den Hotelneubau öffentlich 
aufgelegt. Dagegen ergingen zahlreiche Einsprachen, 
unter anderem von A. Dieser wehrte sich in der Folge 
erfolglos vor den kantonalen Instanzen. Auch das Bun-
desgericht weist seine Beschwerde ab. 

E. 3: Der Beschwerdeführer wehrt sich dagegen, dass die 
Vorinstanz eine akzessorische Überprüfung der Nutzungs-
planung von 2014/15 abgelehnt hat. Diese Nutzungspla-
nung erwuchs aber bei ihrem Erlass unangefochten in 
Rechtskraft. Bei Planerlass war erkennbar, welche Bauvo-
lumina diese Nutzungsplanung ermöglichte und wie sich 
das auf die Umgebung auswirken würde. Vor der Vo-
rinstanz reichte der Beschwerdeführer den Planungs- und 
Mitwirkungsbericht zur Planungsvorlage ein. In jenem Be-
richt wurde das Verhältnis der Vorlage zu den Vorgaben 
aus dem ISOS gemäss einer Ortsbildaufnahme dargelegt. 
Auch dieser Zusammenhang war damals objektiv erkenn-
bar, so dass diesbezüglich von der Verbindlichkeit des Nut-
zungsplans auszugehen ist. Insgesamt geht diese Rüge 
fehl. 

E. 4: Nach Ansicht des Beschwerdeführers fehlt eine genü-
gende strassenmässige Erschliessung für das Bauvorha-
ben. Eine Baubewilligung darf nur erteilt werden, wenn das 
Baugrundstück erschlossen ist (Art. 22 Abs. 2 Bst. b RPG). 
Wenn eine Baubewilligung mit der Bedingung versehen 
wird, wonach die Baubewilligung erst mit der Sicherstellung 
der strassenmässigen Erschliessung rechtswirksam wird, 
so ist das ausreichend. Ist eine Bauherrschaft aber zur 
rechtlichen Sicherung der Erschliessung auf die Erlangung 
eines Enteignungstitels angewiesen, so ist das Bauprojekt 
mangels rechtsgenüglicher Erschliessung nicht bewilli-
gungsfähig, wenn ungewiss ist, ob die Erschliessung reali-
siert werden kann. Anders verhält es sich, wenn mit hoher 

Wahrscheinlichkeit davon auszugehen ist, dass der ent-
sprechende Enteignungstitel im vorbehaltenen Enteig-
nungsverfahren erteilt wird. Die in Art. 25a Abs. 1 RPG ver-
ankerte Koordinationspflicht verlangt nicht, dass die Baube-
willigung zwingend mit dem Enteignungsverfahren zu koor-
dinieren ist. Fraglich ist demnach im vorliegenden Fall, in-
wiefern eine Nutzungsplanung ein Enteignungsrecht für die 
Zufahrt zu einer privaten Hotelbaute und Besucherparkplät-
zen verleiht. In der Regel genügt es für die Annahme eines 
überwiegenden öffentlichen Interesses an der Erschlies-
sung einer Parzelle zur Rechtfertigung einer Enteignung, 
dass die Parzelle der Bauzone zugewiesen ist und dafür 
eine Erschliessungspflicht der Gemeinde besteht (vgl. US 
EspaceSuisse Nr. 5712). Vorliegend lässt sich annehmen, 
dass diese Anforderungen mit hoher Wahrscheinlichkeit 
gegeben sind, zumal die Zufahrt und der Bereich für Besu-
cherparkplätze als Erschliessungsanlagen gemäss Art. 45 
KRG/GR in der Nutzungsplanung von 2014/15 festgelegt 
wurden. Insgesamt ist es nicht zu beanstanden, wenn das 
Verwaltungsgericht die Anforderung der genügenden Er-
schliessung für das Bauvorhaben als erfüllt erachtet hat. 

E. 6: Umstritten ist weiter, ob das Bauvorhaben im Hinblick 
auf den Lärmschutz bewilligungsfähig ist. Die Rügen des 
Beschwerdeführers richten sich insbesondere gegen die 
geplante Tiefgarage mit 84 Innenparkplätzen inkl. Lüftung. 
Die Frage, ob beim Bauvorhaben die Belastungsgrenz-
werte eingehalten seien, lässt sich in Anwendung der ein-
schlägigen lärmrechtlichen Vorschriften bejahen. Ferner 
hat sich gezeigt, dass mit dem vom Verwaltungsgericht ge-
schützten Bau- und Einspracheentscheid vorsorgliche 
Massnahmen zur Emissionsreduktion unterhalb der Pla-
nungswerte sichergestellt sind. Diese Massnahmen erwei-
sen sich als tauglich und ausreichend. Damit erfüllt das 
Bauvorhaben die Anforderungen von Art. 25 USG und von 
Art. 11 Abs. 2 USG.  

E. 10: Die Beschwerde wird abgewiesen. 
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URTEIL IM ORIGINAL 

Bundesgericht  
Tribunal fédéral  
Tribunale federale  
Tribunal federal  
  
1C_287/2021   
  
Urteil vom 25. Juli 2022   
  
I. öffentlich-rechtliche Abteilung   
  
Besetzung  
Bundesrichter Kneubühler, Präsident,  
Bundesrichter Haag, Müller,  
Gerichtsschreiber Kessler Coendet.  
  
Verfahrensbeteiligte  
A.________,  
Beschwerdeführer,  
vertreten durch Rechtsanwälte,  
Andrea-Franco Stöhr und Ursin Gilli,  
  
gegen   
  
B.________ AG,  
Beschwerdegegnerin,  
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Marc E. Wieser,  
  
Gemeinde Pontresina,  
7504 Pontresina,  
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Otmar Bänziger,  
  
Gegenstand  
Baueinsprache,  
  
Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des 
Kantons Graubünden, 5. Kammer, vom 10. März 2021 (R 
18 46).  
  
  
Sachverhalt:   
  
A.   
Das über 9'000 m² grosse Grundstück Nr. 1661 in Pon-
tresina (Areal "Sportpavillon") gehört der Bürgergemeinde 
Pontresina. Es ist mit verschiedenen, der Öffentlichkeit zur 
Verfügung stehenden Anlagen bebaut (Tennisplätze, ein 
Spielplatz und eine Spielwiese im Sommer; ein Natureisfeld 
im Winter); am Rand befinden sich ein Restaurant und 
Parkplätze. Betreiberin ist die (politische) Gemeinde Pon-
tresina. Im Rahmen einer projektbezogenen Nutzungspla-
nung beschloss die Gemeindeversammlung Pontresina am 
2. Dezember 2014 die Umteilung der Parzelle von der Zone 
für öffentliche Bauten und Anlagen (ZöBA) in die Hotelzone 
Sportpavillon. Mit diesem Beschluss wurden das kommu-
nale Baugesetz (BG), der Generelle Gestaltungsplan 
(GGP) und der Generelle Erschliessungsplan (GEP) ent-
sprechend angepasst. Die Regierung des Kantons Grau-
bünden genehmigte diese Änderungen der Grundordnung 
am 5. Mai 2015. Dagegen wurde kein Rechtsmittel ergrif-
fen.  
Die Bürgergemeinde Pontresina räumte der B.________ 
AG am 15. Dezember 2016 vertraglich eine Baurechts-
dienstbarkeit zulasten des Grundstücks Nr. 1661 für die Er-
stellung einer Hotelbaute ein. Es wurde vereinbart, dass der 
Baurechtsvertrag erst nach rechtskräftiger Baubewilligung 
grundbuchlich vollzogen werden solle.  

Am 1. Juni 2017 wurden das Baugesuch der Gemeinde 
Pontresina für den Abbruch und Neubau der Infrastruktur 
Sportpavillon sowie das Baugesuch der B.________ AG für 
den Hotelneubau (samt Restaurant) öffentlich aufgelegt. 
Dagegen erfolgten zahlreiche Einsprachen, u.a. von 
A.________. Am 16. November 2017 wurden die Gesuche 
für Projektänderungen öffentlich aufgelegt (1. Projektände-
rung); am 14. April 2018 folgte die öffentliche Auflage der 
Gesuche für nochmalige Projektänderungen (2. Projektän-
derung). Auch gegen diese Begehren erfolgten wiederum 
Einsprachen, so beide Male von A.________.  
Der Gemeindevorstand Pontresina fällte am 12. Juni 2018 
den Bau- und Einspracheentscheid. Er erteilte die beiden 
Baubewilligungen mit Auflagen und Bedingungen. Gleich-
zeitig wies er die Einsprachen, namentlich jene von 
A.________, im Wesentlichen ab, soweit er darauf eintrat. 
Gemäss dem Entscheid vom 12. Juni 2018 befand sich der 
Gemeindepräsident bei diesem Geschäft im Ausstand. 
Dennoch unterzeichnete er in der Folge die schriftlich eröff-
neten Entscheide. Wegen dieses Formmangels fasste der 
Gemeindevorstand am 3. Juli 2018, wiederum unter Aus-
stand des Gemeindepräsidenten, nochmals Beschluss und 
bestätigte dabei den Entscheid vom 12. Juni 2018; dieser 
wurde durch eine neue Ausfertigung ersetzt.  
  
B.   
Mehrere Einsprecher, darunter A.________, zogen die 
kommunalen Bauentscheide mit separaten Beschwerden 
an das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden wei-
ter. Dieses führte am 24. Juni 2020 einen Augenschein in 
Anwesenheit der Verfahrensbeteiligten durch. Am 30. No-
vember 2020 fand eine Gerichtsverhandlung statt. Mit Urteil 
vom 10. März 2021 wies das Verwaltungsgericht die Be-
schwerde von A.________ ab, soweit es darauf eintrat. Da-
bei lehnte es in den Erwägungen den Antrag der Gemeinde 
auf Vereinigung der gegen ihren Entscheid gerichteten Be-
schwerden ab.  
  
C.   
Mit Eingabe vom 14. Mai 2021 erhebt A.________ Be-
schwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ans 
Bundesgericht gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts. 
Er beantragt die Aufhebung des angefochtenen Urteils und 
die Verweigerung der Baubewilligungen. Eventualiter sei 
die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzu-
weisen.  
Die B.________ AG, die Gemeinde Pontresina und das 
Verwaltungsgericht ersuchen um Abweisung der Be-
schwerde, soweit darauf einzutreten sei. Das Bundesamt 
für Umwelt (BAFU) erachtet das angefochtene Urteil in der 
Vernehmlassung vom 6. September 2021 als konform mit 
dem Umweltrecht des Bundes. A.________ hält in der Rep-
lik vom 22. November 2021 an seinen Anträgen fest. Die 
Gemeinde Pontresina und die B.________ AG erklären am 
6. bzw. 8. Dezember 2021, auf weitere Bemerkungen zu 
verzichten.  
  
  
Erwägungen:   
  
1.   
1.1. Gemäss Art. 82 lit. a BGG beurteilt das Bundesgericht 
Beschwerden gegen Entscheide in Angelegenheiten des 
öffentlichen Rechts. Dieses Rechtsmittel steht auch auf 
dem Gebiet des Raumplanungs- und Baurechts zur Verfü-
gung. Das Bundesgerichtsgesetz enthält dazu keinen Aus-
schlussgrund (vgl. Art. 83 BGG). Angefochten ist ein 
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kantonal letztinstanzlicher Entscheid (Art. 86 Abs. 1 lit. d 
BGG). Der Beschwerdeführer hat am vorinstanzlichen Ver-
fahren teilgenommen. Er ist als Stockwerkeigentümer eines 
Grundstücks in der Nähe des Baugrundstücks zur Be-
schwerde legitimiert (Art. 89 Abs. 1 BGG). Fraglich ist je-
doch, ob ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG vor-
liegt.   
  
1.2. Das Verwaltungsgericht hat erwogen, der Bau- und 
Einspracheentscheid vom 12. Juni 2018 (mit den dazuge-
hörigen Baubewilligungen) sei durch den entsprechenden 
Entscheid vom 3. Juli 2018 ersetzt worden. Nur der letztere 
sei Gegenstand des vorliegenden Verfahren. Vor Bundes-
gericht behauptet der Beschwerdeführer konkret nichts an-
deres. Der erstinstanzliche Entscheid vom 3. Juli 2018 ent-
hält eine Aufzählung von Nachweisen, die vor Baubeginn 
einzureichen bzw. als Nebenbestimmungen zu erfüllen 
seien. Weiter wird vorbehalten, dass die Baufreigabe mit 
separater Verfügung erfolge, sobald die entsprechenden 
Nebenbestimmungen erfüllt seien. Die Aufzählung enthält 
neben üblichen Punkten zur Bauausführung folgende Vor-
behalte: Die notwendigen Berechtigungen für die Zufahrt 
und die Parkierungsanlagen, welche das Nachbargrund-
stück Nr. 1660 beanspruchen, müssten nachgewiesen wer-
den; soweit notwendig, könne dafür ein Enteignungsverfah-
ren eingeleitet werden. Weiter müsse die Übersichtlichkeit 
für die Einfahrt in die Via Maistra, nach der Überprüfung der 
Geometrie der Einfahrt durch ein bezeichnetes Ingenieur-
büro, gemäss der Norm SN 640'273 erhöht werden. 
Dadurch sei sicherlich einer und allenfalls auch ein zweiter 
der vorgesehenen Aussenparkplätze (auf Grundstück Nr. 
1660) in Frage gestellt; die definitive Parkplatzeinteilung 
müsse gemäss den einschlägigen Normen erfolgen. Die 
Umsetzung sei in Zusammenarbeit mit dem Bauamt und 
der Verkehrspolizei vor Ort vorzunehmen. Ausserdem sei 
die Detailausführung des Wellnessbereichs im Hotelge-
bäude vor Baubeginn der Fachstelle für hindernisfreies 
Bauen und der Baubehörde zur Genehmigung vorzulegen. 
Die Detailausführung der Fassaden und Umgebung müsse 
- unter Beizug der Bauberatung der Gemeinde - bewilligt 
werden. Die Fassadengestaltung sei vor Beginn der Aus-
führung zu bemustern sowie von Bauberatung und Baube-
hörde begutachten zu lassen. Ferner sei das Beschriftungs- 
und Beleuchtungskonzept vor Baubeginn bewilligen zu las-
sen. Überdies sei vor Baubeginn der Baurechtsvertrag vom 
15. Dezember 2016 im Grundbuch einzutragen; auch sei 
bis dann ein (aktualisierter) Finanzierungsnachweis für die 
Realisierung des Projekts beizubringen.   
  
1.3. Erteilt die Baubehörde die Baubewilligung unter dem 
Vorbehalt der Einreichung und Bewilligung ergänzender 
Pläne in einem nachgelagerten Verfahren, geht sie in der 
Regel davon aus, dass die noch offenen Punkte von unter-
geordneter Bedeutung sind und den Grundentscheid nicht 
mehr in Frage stellen können. In solchen Fällen kann unter 
Umständen ein anfechtbarer Endentscheid (Art. 90 BGG) 
oder Teilendentscheid (vgl. Art. 91 lit. a i.V.m. Art. 90 BGG) 
vorliegen (vgl. Urteil 1C_202/2016 vom 23. November 2016 
E. 1.3). Ein Teilentscheid kann namentlich vorliegen, wenn 
mit der Errichtung einer bewilligten Baute begonnen wer-
den darf, bevor gewisse selbständig beurteilbare Teilas-
pekte - wie z.B. die Farb- und Materialwahl - nachträglich 
bewilligt werden (vgl. Urteile 1C_644/2020 vom 8. Septem-
ber 2021 E. 1.3; 1C_327/2016 vom 22. März 2017 E. 1.3 
und 9.4). Verlangt die Baubewilligung dagegen, dass vor 
dem Baubeginn Teilaspekte der Baute noch zu genehmi-
gen sind, wird die Wirksamkeit der Bewilligung bis zur ent-
sprechenden Genehmigung gehemmt, weshalb keine 

rechtswirksame Teilbaubewilligung, sondern eine suspen-
siv bedingt erteilte Baubewilligung vorliegt (vgl. Urteile 
1C_697/2020 vom 30. März 2021 E. 1.4; 1C_590/2019 vom 
13. November 2020 E. 1.4). Nach der Rechtsprechung führt 
eine solche Bedingung dazu, dass das Baubewilligungsver-
fahren als noch nicht abgeschlossen gilt, sofern der Baube-
hörde bei der Beurteilung der Erfüllung der Bedingung noch 
ein Entscheidungsspielraum offensteht (vgl. Urteile 
1C_513/2020 vom 3. Mai 2021 E. 1.1; 1C_590/2019 vom 
13. November 2020 E. 1.4).   
  
1.4. Das angefochtene Urteil erweist sich mit Bezug auf die 
meisten Nebenbestimmungen ohne Weiteres als verfah-
rensabschliessend: Dies trifft zunächst im Hinblick auf den 
vorbehaltenen Nachweis über die Berechtigungen zur Be-
anspruchung des Nachbargrundstücks Nr. 1660 für Zufahrt 
und Parkierungsanlagen zu. Das Verwaltungsgericht hat 
die Erschliessung als Voraussetzung der Baubewilligung 
(Art. 22 Abs. 2 lit. b RPG [SR 700]) als gegeben erachtet. 
Auch die geforderten Nachträge zur Fassadengestaltung, 
zur Umgebungsgestaltung und zum Beleuchtungs- und Be-
schriftungskonzept ändern gemäss Verwaltungsgericht 
nichts daran, dass das Vorhaben die Gestaltungsvorschrif-
ten erfüllen soll. In gleicher Weise war für das Verwaltungs-
gericht bei den verlangten Nachweisen über den grund-
buchlichen Vollzug des Baurechtsvertrags und über die Fi-
nanzierung des Hotelbauprojekts nicht ersichtlich, inwiefern 
sich daraus nennenswerte Änderungen am Gesamtprojekt 
ergeben könnten. Insofern ist von einem Endentscheid im 
Sinne von Art. 90 BGG auszugehen.   
  
1.5. Bei zwei Nebenbestimmungen ist die baurechtliche Be-
urteilung des Projekts mit dem vorliegenden Verfahren for-
mal noch nicht abgeschlossen. Dabei geht es zum Einen 
um die Geometrie und die Sichtverhältnisse bei der Einfahrt 
in die Via Maistra sowie die Bewilligungsfähigkeit von zwei 
der Abstellplätze, die östlich neben dieser Einfahrt geplant 
sind. Zum Andern ist die hindernisfreie Ausgestaltung des 
Wellnessbereichs im Hotelgebäude noch nicht nachgewie-
sen (vgl. oben E. 1.2). Allerdings lässt sich das angefoch-
tene Urteil auch in dieser Hinsicht nicht anders verstehen, 
als dass der Entscheid über die Bewilligungsfähigkeit des 
Projekts unter Einbezug dieser beiden Nebenpunkte gefällt 
wurde.   
Der Beschwerdeführer behauptet - wenn auch bei den ma-
teriellen Rügen und nicht im Rahmen der Eintretensprüfung 
-, die Überprüfung im erstgenannten Nebenpunkt betreffe 
die Einfahrt in die Via Maistra und jene in die Tiefgarage. 
Daraus könne gegebenenfalls bei beiden Aspekten eine 
aufwändige Projektänderung folgen. Wie dargelegt (vgl. 
oben E. 1.2), lässt sich dem angefochtenen Urteil entneh-
men, dass die fragliche Nebenbestimmung nach Massgabe 
der VSS-Norm SN 640'273 (Sichtverhältnisse in Knoten in 
einer Ebene) möglicherweise zur Nichtgenehmigung von 
höchstens zwei Aussenparkplätzen führt. Hingegen ist im 
angefochtenen Urteil nicht die Rede von einer vorbehalte-
nen Anpassung bei der Einfahrt in die Via Maistra oder bei 
jener in die Tiefgarage. Der Beschwerdeführer tut vor Bun-
desgericht keine substanziierten Anhaltspunkte für seine 
davon abweichenden Vorbringen dar. Zudem steht am Aus-
gang des kantonalen Verfahrens fest, dass die Einhaltung 
der Sichtweiten auf der Zufahrt gemäss der SN 640'273 ei-
ner Zulässigkeit der beiden Abstellplätze vorgeht. Gleich-
zeitig wurde erwogen, ein Verzicht auf diese zwei Abstell-
plätze sei im Hinblick auf den Parkplatznachweis verkraft-
bar. Aufgrund dieser Vorgaben verbleibt der Baubehörde 
bei diesem Nebenpunkt kein relevanter Entscheidungs-
spielraum mehr.  
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Das nachgelagerte Verfahren beim Wellnessbereich be-
schränkt sich darauf, im Sinne der aktenkundigen Stellung-
nahme der Fachstelle für hindernisfreies Bauen die Einhal-
tung der SIA-Norm 500 ("Hindernisfreie Bauten") nachzu-
weisen. Auch insoweit kommt der Baubehörde kein beacht-
licher Entscheidungsspielraum mehr zu.  
Im Hinblick auf diese beiden Nebenbestimmungen kann so-
mit ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG angenom-
men werden.  
  
1.6. Da auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen ge-
geben sind, ist - unter dem Vorbehalt rechtsgenüglicher Rü-
gen - auf die Beschwerde einzutreten.   
  
2.   
2.1. Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angele-
genheiten kann insbesondere die Verletzung von Bundes-
recht, unter Einschluss des Bundesverfassungsrechts, ge-
rügt werden (Art. 95 lit. a BGG). Das kantonale Gesetzes-
recht stellt, von hier nicht in Betracht fallenden Ausnahmen 
abgesehen (vgl. Art. 95 BGG), keinen Beschwerdegrund 
dar. Das Bundesgericht prüft das fragliche kantonale Recht 
daher nur auf Bundesrechtsverletzung hin (vgl. BGE 146 I 
11 E. 3.1.3; 142 II 369 E. 2.1). Das Bundesgericht wendet 
das Bundesrecht grundsätzlich von Amtes wegen an (Art. 
106 Abs. 1 BGG). Die Verletzung von Grundrechten (ein-
schliesslich die willkürliche Anwendung von kantonalem 
Recht) prüft es dagegen nur insoweit, als eine solche Rüge 
in der Beschwerde vorgebracht und genügend begründet 
worden ist (Art. 106 Abs. 2 BGG; Rügeprinzip). In der Be-
schwerde ist deshalb klar und detailliert anhand der Erwä-
gungen des angefochtenen Entscheids darzulegen, inwie-
fern Grundrechte verletzt seien (vgl. BGE 146 I 62 E. 3; 142 
II 369 E. 2.1).   
  
2.2. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt 
zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 
1 BGG). Die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung kann 
nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder 
auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG be-
ruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang 
des Verfahrens entscheidend sein kann (vgl. Art. 97 Abs. 1 
BGG). Für entsprechende Sachverhaltsrügen gilt das 
strenge Rügeprinzip (vgl. Art. 106 Abs. 2 BGG; BGE 147 I 
73 E. 2.2; 144 V 50 E 4.1). Neue Tatsachen und Beweis-
mittel können nur so weit vorgebracht werden, als erst der 
Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt (Art. 99 Abs. 1 
BGG).   
  
3.   
3.1. Der Beschwerdeführer wehrt sich dagegen, dass das 
Verwaltungsgericht eine akzessorische Überprüfung der 
projektbezogenen Nutzungsplanung von 2014/2015 abge-
lehnt hat. Dieses ist insoweit auf die Beschwerde nicht ein-
getreten, als der Beschwerdeführer geltend machte, er 
habe bei Planerlass noch keine Möglichkeit gehabt, seine 
Interessen zu verteidigen. Für das Verwaltungsgericht war 
wesentlich, dass die damals betroffenen Grundstücksnut-
zer diese Nutzungsplanung hinnahmen. Der Beschwerde-
führer könne nichts aus dem Umstand ableiten, dass er 
seine Liegenschaft erst später erworben habe. Die Sach- 
und Rechtsverhältnisse hätten sich im Zusammenhang mit 
diesem Nutzungsplan seither nicht wesentlich geändert. 
Die Planbeständigkeit im Sinne von Art. 21 Abs. 2 RPG 
habe es bereits in einem Urteil vom 10. Juli 2018 geprüft.   
  
3.2. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung werden 
Nutzungspläne prozessual wie Verfügungen behandelt. Sie 

müssen bei Erlass angefochten werden, ansonsten werden 
sie grundsätzlich bestandeskräftig. Die akzessorische 
Überprüfung von Nutzungsplänen ist aus Gründen der 
Rechtssicherheit nur ausnahmsweise zulässig (vgl. BGE 
135 II 209 E. 5.1 mit Hinweisen). Dies kann der Fall sein, 
wenn die Betroffenen sich bei Planerlass noch nicht über 
die ihnen auferlegten Beschränkungen Rechenschaft ge-
ben konnten und sie somit im damaligen Zeitpunkt keine 
Möglichkeit hatten, ihre Interessen zu verteidigen (vgl. BGE 
123 II 337 E. 3a; Urteile 1C_25/2019 vom 5. März 2020 E. 
6.1; 1C_290/2019 vom 13. Mai 2020 E. 3.1;). Dasselbe gilt, 
wenn sich die tatsächlichen Verhältnisse oder die gesetzli-
chen Voraussetzungen seit Planerlass so erheblich geän-
dert haben, dass die Planung rechtswidrig geworden sein 
könnte, und das Interesse an ihrer Überprüfung bzw. An-
passung die entgegenstehenden Interessen der Rechtssi-
cherheit und der Planbeständigkeit (vgl. Art. 21 Abs. 2 
RPG) überwiegt (vgl. BGE 145 II 83 E. 5.1; 144 II 41 E. 5.1; 
je mit Hinweisen).   
  
3.3. Es muss nicht erörtert werden, ob das Verwaltungsge-
richt auf die Rüge betreffend akzessorische Überprüfung 
des Nutzungsplans unter Einbezug der Möglichkeit einer 
Anfechtung bei Planerlass einzutreten brauchte. Jedenfalls 
ist die materielle Begründung des angefochtenen Urteils in 
dieser Hinsicht ausreichend und in der Sache zutreffend. 
Zwar kann sich der Beschwerdeführer die Rechtsposition 
seiner Rechtsvorgänger anrechnen lassen (Urteil 
1C_283/2016 vom 11. Januar 2017 E. 4.4). Die projektbe-
zogene Nutzungsplanung von 2014/2015 erwuchs aber bei 
ihrem Erlass unangefochten in Rechtskraft. Entgegen der 
Meinung des Beschwerdeführers war es bei Planerlass er-
kennbar, welche Bauvolumina diese Nutzungsplanung er-
möglichte und wie sich das auf die Umgebung auswirken 
würde; denn diese definierte die baulichen Möglichkeiten 
bereits in detaillierter Weise (vgl. Urteil 1C_470/2018 vom 
4. März 2019 E. 5.3). Dieses Ergebnis gilt namentlich auch 
für die Frage, ob die mit dieser Nutzungsplanung definier-
ten baulichen Möglichkeiten mit dem Ortsbild vereinbar 
sind. Vor der Vorinstanz reichte der Beschwerdeführer als 
Beilage den Planungs- und Mitwirkungsbericht zu jener Pla-
nungsvorlage ein. In jenem Bericht wurde das Verhältnis 
der Vorlage zu den Vorgaben aus dem Bundesinventar der 
schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Be-
deutung (ISOS) gemäss der Ortsbildaufnahme von 1980 
eingehend dargelegt. Auch dieser Zusammenhang war da-
mals objektiv erkennbar, so dass diesbezüglich von der 
Verbindlichkeit des Nutzungsplans auszugehen ist.   
  
3.4. Zur Frage, ob sich die Verhältnisse seit dem Planerlass 
erheblich verändert haben, hat das Verwaltungsgericht, wie 
erwähnt (oben E. 3.1), auf sein Urteil vom 10. Juli 2018 ver-
wiesen. Jenen Entscheid hat das Bundesgericht im soeben 
erwähnten Urteil 1C_470/2018 vom 4. März 2019 überprüft 
und geschützt. Dabei wurde erwogen, dass der geltend ge-
machte Rückgang der Übernachtungszahlen in Pontresina 
nach dem Planerlass keine erneute Überprüfung der Nut-
zungsplanung rechtfertigen könne (a.a.O., E. 5.3). Auch der 
Umstand, dass dem Hotelprojekt am 22. Juni 2017 ein Kan-
tonsbeitrag von 1 Mio. Franken zugesprochen wurde, stellt 
die planerische Zweckmässigkeit der Hotelzone am be-
troffenen Standort nachträglich bei objektiver Betrachtung 
nicht in Frage. Ebensowenig ist ein allenfalls eingetretener 
Rückgang der Übernachtungszahlen infolge der Covid-19-
Epidemie geeignet, zu einer nachträglichen Überprüfung 
der Nutzungsplanung zu führen. Das Verwaltungsgericht 
durfte bezüglich der Tragweite der Covid-19-Epidemie von 
der Analogie zu den Überlegungen in seinem Urteil vom 10. 
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Juli 2018 hinsichtlich Übernachtungszahlen ausgehen. Es 
ist daher nicht zu beanstanden, wenn es nicht im Einzelnen 
auf die touristischen Folgen dieser Epidemie in Pontresina 
eingegangen ist. Die diesbezüglichen Sachverhaltsrügen 
des Beschwerdeführers vermögen den Ausgang des Ver-
fahrens nicht zu beeinflussen (Art. 97 Abs. 1 BGG). Im Üb-
rigen wird in der Beschwerde ans Bundesgericht nicht be-
hauptet, dass die ISOS-Neuaufnahme von Pontresina im 
Jahr 2019 (https://gisos.bak.admin.ch/?obid=2153; be-
sucht am 11. Juli 2022) eine erhebliche nachträgliche Ver-
änderung im vorliegenden Zusammenhang bedeuten soll 
(vgl. dazu auch unten E. 9).   
  
3.5. Insgesamt gehen die Rügen des Beschwerdeführers, 
die sich auf die akzessorischen Überprüfung des Nutzungs-
plans und Art. 21 Abs. 2 RPG beziehen, fehl. Das Verwal-
tungsgericht hat sich in diesem Zusammenhang genügend 
mit seinen Einwänden auseinandergesetzt (vgl. zu den An-
forderungen an die Entscheidbegründung BGE 146 II 335 
E. 5.1; 142 II 49 E. 9.2).   
  
4.   
Nach Ansicht des Beschwerdeführers fehlt eine genügende 
strassenmässige Erschliessung für das Bauvorhaben.  
  
4.1. Das Verwaltungsgericht hat festgestellt, dass die Zu-
fahrt von der Via Maistra zur Hoteltiefgarage über die Nach-
barparzelle Nr. 1660 vorgesehen ist. Nach dem erstinstanz-
lichen Entscheid entspreche dieser Verlauf im Wesentli-
chen der bisherigen Zufahrt, für die eine Dienstbarkeit be-
stehe. Das Verwaltungsgericht hat weiter darauf hingewie-
sen, dass nicht von allen Beteiligten Zusagen für die recht-
liche Sicherung der geplanten Erschliessung vorlägen. Es 
hat jedoch daran erinnert, dass diese Zufahrt mit dem Ein-
trag im GEP als Teil der projektbezogenen Nutzungspla-
nung von 2014/2015 übereinstimme. Dadurch sei die 
Grundlage geschaffen worden, damit die Gemeinde die Zu-
fahrt über Parzelle Nr. 1660 gegebenenfalls enteignen 
könne. Die fragliche Hotelzufahrt sei von öffentlichem Inte-
resse. Deshalb sei Art. 97 Abs. 1 Ziff. 2 des kantonalen 
Raumplanungsgesetzes vom 6. Dezember 2004 (KRG; BR 
801.100) massgebend, wonach der Gemeinde mit der Ge-
nehmigung der Grundordnung das Enteignungsrecht erteilt 
sei für die in der Bauzone festgesetzten Flächen oder Flä-
chenanteile für öffentliche oder öffentlichen Interessen die-
nenden Bauten und Anlagen. Art. 97 KRG regle die Aus-
übung des Enteignungsrechts; dessen Bestand müsse hin-
gegen nicht mehr vor Gericht erstritten werden. Die Bewilli-
gung zur vorgesehenen Erschliessung fehle also vorlie-
gend nicht, sondern müsse nur noch vollstreckt werden. An 
anderer Stelle wurde im angefochtenen Urteil ausgeführt, 
es sei auf die Möglichkeit hinzuweisen, die fraglichen 
Rechte für die Erschliessung mittels Enteignungsgesuch an 
das zuständige kantonale Departement zu erlangen. In die-
sem Zusammenhang sei das bundesrechtliche Koordinati-
onsgebot gemäss Art. 25a RPG eingehalten.   
  
4.2. Eine Baubewilligung darf nur erteilt werden, wenn das 
Baugrundstück erschlossen ist (Art. 22 Abs. 2 lit. b RPG). 
Die Voraussetzungen der Erschliessung werden primär 
durch das Bundesrecht umschrieben; es verlangt bezüglich 
der strassenmässigen Erschliessung von Land in Art. 19 
Abs. 1 RPG, dass für die betreffende Nutzung (des Baupro-
jekts) eine hinreichende Zufahrt besteht (vgl. Urteil 
1C_178/2014 vom 2. Mai 2016 E. 3.1.1). Die Zufahrt muss 
spätestens im Zeitpunkt der Realisierung des Bauvorha-
bens tatsächlich und rechtlich gewährleistet sein (vgl. BGE 
127 I 103 E. 7d mit Hinweis). Wenn eine Baubewilligung mit 

der Bedingung versehen wird, wonach die Baubewilligung 
erst mit der Sicherstellung der strassenmässigen Erschlies-
sung rechtswirksam wird, so ist das in dieser Hinsicht aus-
reichend (vgl. Urteil 1C_57/2021 vom 3. Februar 2022 E. 
3.1 mit weiteren Hinweisen). So kann die Baubewilligung 
mit einer Nebenbestimmung über den nachträglichen 
Nachweis der erforderlichen Rechte für die Erschliessung 
verbunden werden, wenn die Einräumung der entsprechen-
den Dienstbarkeit zugesichert worden ist (vgl. Urteil 
1C_274/2007 vom 1. Februar 2008 E. 6.1).   
  
4.3. Immerhin muss die Bauherrschaft im Baubewilligungs-
verfahren nachweisen, dass das vorgelegte Projekt die Be-
willigungsvoraussetzungen erfüllt; dazu gehören die erfor-
derlichen Rechte für die Erschliessung des Bauvorhabens. 
Bestehen im Baubewilligungsverfahren erhebliche Zweifel, 
ob eine bestehende Dienstbarkeit dazu genügt, sind die Be-
willigungsvoraussetzungen nicht erfüllt (vgl. Urteile 
1C_246/2015 vom 4. März 2016 E. 6.2; 1C_341/2020 vom 
18. Februar 2022 E. 3.2.2). Ist eine Bauherrschaft zur recht-
lichen Sicherung der strassenmässigen Erschliessung auf 
die nachträgliche Erlangung eines Enteignungstitels ange-
wiesen, so ist das Bauprojekt mangels rechtsgenüglicher 
Erschliessung nicht bewilligungsfähig, wenn ungewiss ist, 
ob die damit angestrebte Erschliessung künftig realisiert 
werden kann (vgl. Urteil 1C_163/2016 vom 8. Juli 2016 E. 
2.4). Anders verhält es sich, wenn bei der Baubewilligung 
mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen ist, dass 
der entsprechende Enteignungstitel im vorbehaltenen Ent-
eignungsverfahren erteilt wird. Die in Art. 25a Abs. 1 RPG 
verankerte Koordinationspflicht verlangt nicht, dass die 
Baubewilligung zwingend mit dem Enteignungsverfahren 
zu koordinieren ist (vgl. ARNOLD MARTI, in: Praxiskom-
mentar RPG: Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfahren, 
2020, N. 27 [bei Fn.92] und N. 33 zu Art. 25a RPG). Im 
Lichte dieser Grundsätze ist der vorliegende Fall zu beur-
teilen.   
  
4.4. Das angefochtene Urteil deutet trotz der nicht ganz kla-
ren Formulierung (vgl. oben E. 4.1) darauf hin, dass das 
Verwaltungsgericht das Vorliegen eines Enteignungstitels 
gemäss Art. 97 Abs. 1 Ziff. 2 KRG aufgrund der Festlegun-
gen im GEP bejaht hat. In diesem Fall wäre es unproble-
matisch, daraus die rechtliche Sicherstellung der Erschlies-
sung abzuleiten. Die Gemeinde spricht sich demgegenüber 
vor Bundesgericht dafür aus, die Frage offenzulassen, ob 
den Festlegungen im GEP die Wirkung eines Enteignungs-
titels beizulegen sei. Sie bekräftigt vielmehr den im erstin-
stanzlichen Entscheid enthaltenen Vorbehalt der nachträg-
lichen Einleitung eines Enteignungsverfahrens gemäss Art. 
2, 3 und 5 des kantonalen Enteignungsgesetzes vom 26. 
Oktober 1958 (EntG; BR 803.100). Auch für diesen Fall be-
ansprucht sie, die Erschliessung sei ausreichend rechtlich 
sichergestellt.   
Fraglich ist, inwiefern eine Nutzungsplanung nach Art. 97 
Abs. 1 Ziff. 2 KRG auch ein Enteignungsrecht für die Zu-
fahrt zu einer privaten Hotelbaute und Besucherparkplät-
zen verleiht. Im vorliegenden Verfahren braucht nicht ge-
klärt zu werden, welcher Enteignungsweg massgeblich ist. 
Selbst wenn noch ein Enteignungstitel nach den Vorschrif-
ten des EntG erlangt werden müsste, lässt sich die Baube-
willigungsfähigkeit bejahen, falls davon auszugehen ist, 
dass ein solcher für die Zufahrt und die Aussenparkplätze 
auf Nr. 1660 mit hoher Wahrscheinlichkeit sachlich gerecht-
fertigt ist (vgl. oben E. 4.3).  
Der Beschwerdeführer stellt vor Bundesgericht nicht in Ab-
rede, dass die Zufahrt und der Flächenanteil für die Aus-
senparkplätze auf Parzelle Nr. 1660 im GEP enthalten sind. 
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Ebenso wenig bestreitet er konkret, dass die Baubewilligun-
gen diesen Vorgaben entsprechen. Er wendet sich aber ge-
gen die Annahme eines öffentlichen Interesses und der 
Verhältnismässigkeit für eine entsprechende Enteignung. 
Insbesondere hält er dem angefochtenen Urteil entgegen, 
die fragliche Zufahrt diene hauptsächlich der Erschliessung 
eines Hotels und somit privaten Interessen. Ferner seien 
anstelle einer Enteignung mildere Mittel wie eine Grenz-
bereinigung oder Landumlegung vorzuziehen.  
  
4.5. Nach Art. 45 Abs. 1 KRG legt der Generelle Erschlies-
sungsplan (GEP) in den Grundzügen die Verkehrs-, Ver-
sorgungs- und Entsorgungsanlagen zur Erschliessung der 
Bauzonen und anderer Nutzungszonen fest. Er enthält min-
destens die Anlagen der Grund- und Groberschliessung 
und kann auch Anlagen der Feinerschliessung umfassen. 
Die Feinerschliessung umfasst den Anschluss der einzel-
nen Grundstücke an die Hauptstränge der Erschliessungs-
anlagen mit Einschluss von öffentlich zugänglichen Quar-
tierstrassen und öffentlichen Leitungen (Art. 58 Abs. 4 
KRG). Gemäss der Rechtsprechung der Vorinstanz zum 
bündnerischen Recht gehören Anlagen der Feinerschlies-
sung zum obligatorischen Inhalt des GEP, wenn keine Fol-
geplanung vorliegt (vgl. dazu die Urteile des Bundesge-
richts 1C_532/2015 vom 26. Januar 2016 E. 2; 
1C_408/2018 vom 18. März 2019 E. 5.1). Weiter legt der 
GEP gemäss Art. 45 Abs. 2 KRG bedeutende Erschlies-
sungsanlagen mit Ausstattungscharakter, wie u.a. Parkie-
rungsanlagen, fest.   
Die Aufnahme der Zufahrt über das Grundstück Nr. 1660 in 
den rechtskräftigen GEP lässt keinen anderen Schluss zu, 
als dass sie eine Anlage der Feinerschliessung bildet. Der 
Flächenanteil von Parzelle Nr. 1660 für Aussenparkplätze 
wurde im GEP ebenfalls als Erschliessungsanlage einge-
tragen. Dabei wurde diese Teilfläche als Bereich für Besu-
cherparkplatz des Areals gekennzeichnet. Die Kantonsre-
gierung hat bei der Genehmigung dieser Nutzungsplanung 
im aktenkundigen Beschluss vom 5. Mai 2015 gestützt auf 
Art. 45 Abs. 3 KRG erwogen, die Zufahrt und der Bereich 
für Besucherparkplatz seien dem Realisierungsstand "ge-
plant" zuzuordnen.  
In der Regel genügt es für die Annahme eines überwiegen-
den öffentlichen Interesses an der Erschliessung einer Par-
zelle zur Rechtfertigung einer Enteignung, dass die Par-
zelle der Bauzone zugewiesen ist und dafür eine Erschlies-
sungspflicht der Gemeinde besteht (vgl. Urteil 
1C_409/2018 vom 23. Juli 2019 E. 3.5, in: ZBl 122/2021 S. 
668). Vorliegend lässt sich annehmen, dass diese Anforde-
rungen mit hoher Wahrscheinlichkeit gegeben sind, denn 
die Zufahrt und der Bereich für Besucherparkplatz auf Nr. 
1660 als Erschliessungsanlagen wurden gemäss Art. 45 
KRG in der Nutzungsplanung von 2014/2015 festgelegt. 
Der Beschwerdeführer tut vor Bundesgericht auch nicht 
substanziiert dar, dass nach dem kantonalen Recht Grenz-
bereinigungen und Landumlegungen einer Enteignung für 
Anlagen der Feinerschliessung vorgehen sollen. In dieser 
Hinsicht fehlt es an einer rechtsgenüglichen Beschwer-
debegründung (vgl. oben E. 2.1). Als Zwischenergebnis 
steht im vorliegenden Fall selbst die Notwendigkeit, nach-
träglich noch einen Enteignungstitel für Zufahrt und Besu-
cherparkplatz auf Nr. 1660 zu erlangen, der Annahme einer 
genügenden rechtlichen Sicherstellung der Erschliessung 
nicht entgegen.  
  
4.6. Unabhängig davon befürchtet der Beschwerdeführer 
sinngemäss eine Überlastung der Zufahrt wegen des vom 
Hotelprojekt verursachten Verkehrs. Er beanstandet, das 
Verwaltungsgericht habe die Auswirkungen der 

Erschliessung auf den Mehrverkehr wegen der geplanten 
Tiefgarage ungenügend ermittelt. Das beantragte verkehrs-
technische Gutachten sei zu Unrecht abgewiesen worden. 
Im angefochtenen Urteil wird der Verzicht auf ein solches 
Gutachten damit gerechtfertigt, dass die Verfahrensakten 
und der verwaltungsgerichtliche Augenschein insoweit als 
Entscheidungsgrundlagen ausreichen würden. Im Ergebnis 
ist das Verwaltungsgericht auch in dieser Hinsicht von einer 
genügenden Erschliessung ausgegangen.   
Für die Zufahrt im Sinne von Art. 19 Abs. 1 RPG ist nicht 
nur das Verbindungsstück von der öffentlich zugänglichen 
Strasse zum Grundstück erforderlich, sondern ebenso die 
weiterführende öffentliche Strasse, soweit der Besucher sie 
zwingend als Zufahrt benützen muss. Die Zufahrt muss aus 
technischer und rechtlicher Sicht genügen, um den gesam-
ten Verkehr des Gebiets, das sie erschliesst, zu bewältigen 
(vgl. BGE 121 I 65 E. 3a; Urteil 1C_471/2020 vom 19. Mai 
2021 E. 3.1). Gemäss dem GEP handelt es sich bei der Via 
Maistra, von der die Zufahrt abzweigt, um eine kommunale 
Sammelstrasse. Aus den Verfahrensakten ergibt sich, dass 
auf dieser Strasse auch öffentliche Buslinien verkehren. Auf 
den prognostizierten Zusatzverkehr im Zusammenhang mit 
der Tiefgarage wird im Rahmen der lärmrechtlichen Beur-
teilung einzugehen sein (vgl. unten E. 6.2). Gemäss dem 
erstinstanzlichen Entscheid ist ein Kreuzen auf bezeichne-
ten Abschnitten dieser Zufahrt möglich. Unter diesen Um-
ständen ist dem Verwaltungsgericht beizupflichten, dass 
sich das technische Genügen der Zufahrt für die Erschlies-
sung des Bauvorhabens ohne Beizug eines verkehrstech-
nischen Gutachtens bejahen lässt.  
  
4.7. Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung der Vo-
raussetzungen von Art. 19 i.V.m. Art. 22 RPG zur Erschlies-
sung auch im Hinblick auf die Dimensionierung der geplan-
ten Parkierungsanlagen. Allerdings sind Parkplätze als Ein-
richtungen für den ruhenden Verkehr grundsätzlich nicht zu 
den notwendigen Erschliessungselementen nach Art. 19 
Abs. 1 RPG zu zählen. Es ist primär Sache des kantonalen 
Rechts, gestützt auf Art. 22 Abs. 3 RPG das Bereitstellen 
einer genügenden Zahl von Parkplätzen als "übrige Vo-
raussetzung" für das Erteilen einer Baubewilligung vorzu-
schreiben (vgl. Urteil 1C_291/2015 vom 16. Oktober 2015 
E. 2.2). Der Beschwerdeführer vermag vorliegend aus der 
Behauptung, dass die geplanten Parkierungsanlagen un-
genügend seien, nicht abzuleiten, das Baugrundstück sei 
ungenügend erschlossen. Eine andere Frage ist, ob das 
Bauvorhaben den kantonalen bzw. kommunalen Vorschrif-
ten zu Abstellplätzen entspricht (vgl. dazu unten E. 8).   
  
4.8. Insgesamt ist es nicht zu beanstanden, wenn das Ver-
waltungsgericht die Anforderung der genügenden Er-
schliessung für das Bauvorhaben als erfüllt erachtet hat. 
Ebenso wenig verletzt das angefochtene Urteil in dieser 
Hinsicht die Koordinationspflicht gemäss Art. 25a Abs. 1 
RPG. Die dagegen gerichteten Vorwürfe des Beschwerde-
führers dringen nicht durch.   
  
5.   
Das Verwaltungsgericht hat die materielle Zulässigkeit der 
Nebenbestimmungen im erstinstanzlichen Entscheid, mit 
denen eine nachgelagerte Überprüfung verschiedener 
Punkte beim Bauvorhaben vorbehalten wurde, geschützt. 
Hiergegen ruft der Beschwerdeführer den Grundsatz der 
Einheit des Bauentscheids und das Koordinationsgebot ge-
mäss Art. 25a Abs. 1 RPG an.  
  
5.1. Gemäss Art. 90 Abs. 1 KRG sind mit der Baubewilli-
gung die gebotenen Nebenbestimmungen (Auflagen, 
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Bedingungen, Befristungen) zu verbinden, wenn inhaltliche 
oder formale Mängel des Bauvorhabens ohne besondere 
Schwierigkeiten behoben werden können oder sich Anord-
nungen zur Schaffung oder Erhaltung des rechtmässigen 
Zustands aufdrängen. Nach der Rechtsprechung können 
durch Nebenbestimmungen lediglich untergeordnete Män-
gel eines Baugesuchs behoben werden. Die Möglichkeit, 
nach Art. 90 Abs. 1 KRG vorzugehen, entfällt, wenn die 
Mängel eine wesentliche Projektänderung bzw. eine kon-
zeptionelle Überarbeitung des Projekts erfordern. Dies folgt 
aus dem Grundsatz der Einheit des Bauentscheids, mit 
dem eine einheitliche Beurteilung eines baurechtlichen 
Sachverhalts sichergestellt werden soll. Das bundesrechtli-
che Koordinationsgebot von Art. 25a RPG verlangt, dass 
ein geplantes Bauvorhaben in einem einzigen und einheit-
lichen Bewilligungsverfahren geprüft wird. Nachgelagerte 
Verfahren sind nur dann zulässig, wenn dies von der Sache 
her sinnvoll ist - so etwa wenn die Beurteilung der Farb- und 
Materialwahl während der Bauausführung besser möglich 
ist - und sich daraus keine wesentlichen neuen Auswirkun-
gen oder Änderungen für das Projekt ergeben oder erge-
ben können (zum Ganzen Urteil 1C_615/2017 vom 12. Ok-
tober 2018 E. 2.5; vgl. auch die Urteile 1C_658/2017 vom 
18. September 2018 E. 3.3; 1C_25/2019 vom 5. März 2020 
E. 8.2 und 8.3).   
  
5.2. Soweit der Beschwerdeführer eine Koordination von 
Enteignungs- und Baubewilligungsverfahren im vorliegen-
den Fall für notwendig hält, kann auf die vorstehenden Er-
wägungen verwiesen werden (vgl. oben E. 4). Oben wurde 
ebenfalls dargelegt, dass der Baubehörde im nachgelager-
ten Verfahren zur Überprüfung der Geometrie bzw. der 
Sichtverhältnisse bei der Einfahrt in die Via Maistra und der 
damit zusammenhängenden Bewilligungsfähigkeit von 
zwei Abstellplätzen kein relevanter Entscheidungsspiel-
raum verbleibt (oben E. 1.5). Beim zuletzt genannten Punkt 
durfte das Verwaltungsgericht von einem untergeordneten 
Mangel des Baugesuchs ausgehen, der in einem nachge-
lagerten Verfahren behoben werden kann (vgl. dazu auch 
unten E. 8.3).   
  
5.3. Gemäss Art. 131 Abs. 6 BG ist im Baugesuch bei nicht-
öffentlichen Bauvorhaben, die mit über 5 Mio. Franken Bau-
kosten veranschlagt sind, der Nachweis zu erbringen, dass 
die Finanzierung bis zur Fertigstellung gesichert ist. Das 
Verwaltungsgericht hat es geschützt, dass dieser Nachweis 
aufgrund des erstinstanzlichen Bau- und Einspracheent-
scheids erst für den Zeitpunkt vor Baubeginn verlangt 
wurde (vgl. oben E. 1.2 und 1.4). Der Beschwerdeführer 
rügt, die Projektfinanzierung sei bei einem derart grossen 
Bauprojekt zentral; dies gehe auch aus der kommunalen 
Bestimmung hervor. Es bestehe die Gefahr, dass eine Bau-
bewilligung auf Vorrat erteilt werde. Dieser Entscheidpunkt 
dürfe nicht in ein Nachverfahren verwiesen werden.   
Gemäss dem Baugesuch der Beschwerdegegnerin ist eine 
Hotelbaute mit 94 Hotelzimmern bzw. 188 Betten geplant. 
Weder wird vom Beschwerdeführer gerügt noch ist erkenn-
bar, dass die aufgeworfene koordinationsrechtliche Frage 
zur Finanzierung des Projekts die Anwendung der Zweit-
wohnungsgesetzgebung betrifft. Auch sonst ist nicht er-
sichtlich, dass mit der fraglichen Finanzierung erhebliche 
Anforderungen an die Ausgestaltung des Bauvorhabens 
verbunden sein sollen. Unter diesen Umständen steht der 
Grundsatz der Einheit des Bauentscheids nicht entgegen, 
dass der Finanzierungsnachweis für das Projekt in einem 
nachgelagerten Verfahren beurteilt wird. Dass Art. 131 Abs. 
6 BG verfassungswidrig angewendet worden sein soll, 
macht der Beschwerdeführer nicht substanziiert geltend.  

  
5.4. Gegen den Umstand, dass eine nachträgliche Überprü-
fung zur Fassadengestaltung und zum Beschriftungs- und 
Beleuchtungskonzept mit Nebenbestimmungen vorbehal-
ten wurde, erhebt der Beschwerdeführer zu Recht keine 
Einwände (vgl. dazu auch unten E. 9.3). Im Hinblick auf die 
hindernisfreie Ausgestaltung des Wellnessbereichs im Ho-
telgebäude folgt aus den oben bei E. 1.5 angestellten Über-
legungen, dass der diesbezügliche Mangel des Bauge-
suchs vorliegend in ein Nachverfahren verwiesen werden 
darf.   
  
5.5. Demzufolge erweist sich der Vorwurf der Verletzung 
von Art. 25a Abs. 1 RPG insgesamt als unbegründet.   
  
6.   
Umstritten ist weiter, ob das Bauvorhaben im Hinblick auf 
den Lärmschutz bewilligungsfähig ist. Dabei richten sich die 
Rügen des Beschwerdeführers gegen die Lärmbelastung 
aus der neuen Tiefgarage des Hotels mit 84 Innenparkplät-
zen (inkl. Lüftung).  
  
6.1. Die geplante Parkieranlage ist eine ortsfeste Anlage im 
Sinne von Art. 7 Abs. 7 USG (SR 814.01) und Art. 2 Abs. 1 
der Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 
(LSV; SR 814.41). Ihr Betrieb verursacht Lärmemissionen, 
weshalb die bundesrechtlichen Bestimmungen über den 
Lärmschutz Anwendung finden. Nach Art. 25 USG und Art. 
7 LSV haben die durch die Anlage erzeugten Lärmimmissi-
onen - unter dem Vorbehalt von Erleichterungen - die Pla-
nungswerte in der Umgebung einzuhalten (vgl. BGE 138 II 
331 E. 2.1). Gemäss dem zweistufigen Konzept des USG 
sind Emissionen grundsätzlich an der Quelle (Art. 11 Abs. 
1 USG) zu begrenzen, und zwar unabhängig von der be-
stehenden Umweltbelastung im Rahmen der Vorsorge, so 
weit dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaft-
lich tragbar ist (Art. 11 Abs. 2 USG). Die Emissionsbegren-
zungen müssen verschärft werden, wenn feststeht oder zu 
erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung 
der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig 
werden (Art. 11 Abs. 3 USG). Die Vollzugsbehörde beurteilt 
die ermittelten Aussenlärmimmissionen ortsfester Anlagen 
anhand der Belastungsgrenzwerte nach den Anhängen 3 
ff. LSV (Art. 40 Abs. 1 LSV).   
  
6.2. Im Einzelnen steht der Lärm wegen der Zufahrts-
strasse zum Parkhaus, der Tiefgaragenöffnung und der 
Tiefgaragenlüftung zur Diskussion. Im erstinstanzlichen 
Entscheid wurden die Lärmimmissionen gestützt auf den 
von der Bauherrschaft eingereichten Lärmschutznachweis 
der Martin Kant Bauphysik vom 8. November 2017 beurteilt. 
Entsprechend diesem Lärmschutznachweis wurde ange-
nommen, die massgeblichen Planungswerte der Empfind-
lichkeitsstufe (ES) II in der Umgebung seien eingehalten. 
Zusätzlich hat die Baubehörde die im Lärmschutznachweis 
aufgeführten Massnahmen zur Optimierung des Lärm-
schutzes für verbindlich erklärt. Der Antrag des Beschwer-
deführers auf Einholung eines zusätzlichen Lärmgutach-
tens wurde abgewiesen. Das angefochtene Urteil hat sich 
der lärmrechtlichen Beurteilung der Baubehörde ange-
schlossen und ein Lärmgutachten für nicht nötig erachtet.   
In der Beschwerde ans Bundesgericht wird substanziiert 
entgegnet, es beständen beim Lärmschutznachweis vom 8. 
November 2017 berechtigte Zweifel an der Richtigkeit und 
Vollständigkeit. Der Beschwerdeführer rügt insoweit eine 
unrichtige und unvollständige Sachverhaltsfeststellung (Art. 
97 Abs. 1 BGG). Deshalb habe nicht auf das beantragte 
Lärmgutachten verzichtet werden dürfen. Sodann bestreitet 
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der Beschwerdeführer die Einhaltung der Planungswerte 
und des Vorsorgeprinzips gemäss Art. 11 Abs. 2 USG.  
  
6.3. Das BAFU legt in seiner Vernehmlassung dar, dass 
sich die Belastungsgrenzwerte für die Zufahrt ab der Via 
Maistra zur Tiefgarage wie auch für die Tiefgaragenöffnung 
und die Lüftung nach Anhang 6 LSV (Industrie- und Gewer-
belärm) richten. Es sei unzutreffend, wenn im Lärmschutz-
nachweis bei der Zufahrt ab der Via Maistra zur Tiefgarage 
von Strassenverkehrslärm im Sinne von Anhang 3 LSV 
ausgegangen worden sei, denn auf dieser Strecke über-
wiege der Verkehr der Parkieranlage. Dessen ungeachtet 
seien, wie im Lärmschutznachweis angenommen, die Pla-
nungswerte der ES II von 55 dB (A) am Tag und 45 dB (A) 
in der Nacht massgebend. Weiter fehle beim nächtlichen 
Teilbeurteilungspegel für den Lärm der Tiefgaragenöffnung 
im Lärmschutznachweis der Pegelzuschlag K1 von 5 dB (A) 
gemäss Ziff. 33 Abs. 1 Anhang 6 LSV.   
Die Störwirkung des Parkierungslärms werde im Lärm-
schutznachweis auf der Grundlage von mittleren jährlichen 
Fahrzeugbewegungen adäquat erfasst. Auch sei die vorge-
nommene Gewichtung der Fahrzeugbewegungen aus der 
Auslastung der Abstellplätze je für das Hotel und die öffent-
liche Nutzung plausibel. Werde auf eine solche Gewichtung 
verzichtet, könne von je vier täglichen Bewegungen bei den 
60 Abstellplätzen für das Hotel und von je sechs solchen 
Bewegungen bei den 24 Abstellplätzen für die öffentliche 
Nutzung (gesamthaft 384 Bewegungen pro Tag) ausge-
gangen werden. Selbst mit diesem Total aller geschätzten 
Bewegungen wären die Planungswerte bei allen massge-
benden Empfangspunkten eingehalten.  
Der Beschwerdeführer mache darauf aufmerksam, dass 
die Bauherrschaft von den Formularen des Cercle Bruit 
dasjenige mit dem Titel "Lärmschutznachweis für Luft-
/Wasser-Wärmepumpen" anstelle jenes mit dem Titel 
"Lärmschutznachweis für Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und 
Kühlanlagen (sog. HLKK-Anlagen) bei einfachen Situatio-
nen" verwendet habe. Dies sei unerheblich, weil die Beur-
teilung mit beiden Formularen gleich ausfalle. Bei den Lüf-
tungsanlagen werde im Lärmschutznachweis ein nächtli-
cher Betrieb von sechs Stunden zugrunde gelegt. Auch bei 
einem Dauerbetrieb in der Nacht würden die Beurteilungs-
pegel bei den Empfangspunkten deutlich unter dem Pla-
nungswert liegen.  
Was den Ermittlungsort der Lärmimmissionen angehe, so 
sei im Lärmschutznachweis zulässigerweise die Methode 
einer "worst case" Betrachtung angewendet worden. Dabei 
werde auf den geringsten Abstand von der Lärmquelle und 
somit auf den lautesten Punkt am Gebäude abgestellt. Da 
diese Betrachtungsweise auch Fenster von lärmempfindli-
chen Räumen einschliesse, habe im Lärmschutznachweis 
nicht im Einzelnen auf die Fenster solcher Räume einge-
gangen werden müssen.  
Zwar enthalte der Lärmschutznachweis keine Gesamtbeur-
teilung aller Lärmquellen. Nach Schätzung des BAFU er-
gebe sich aber, unter Berücksichtigung der vorstehend wie-
dergegebenen Anmerkungen, ein Gesamtbeurteilungspe-
gel von 44 dB (A) am Tag und von 39 dB (A) in der Nacht. 
Die massgebenden Planungswerte würden auch hiermit 
gesamthaft deutlich unterschritten.  
Das Projekt sehe drei Lüftungsanlagen an zwei Standorten 
vor. Das BAFU erachtet diese Standorte aus lärmrechtli-
cher Sicht als geeignet. Es betont, dass alle Geräte als vor-
sorgliche Massnahme über Schalldämpfer mit einer hohen 
Schalldämmwirkung von 20 bzw. 25 dB (A) verfügen wür-
den. Die Konzipierung des Parkhauses als Tiefgarage sei 
eine sehr wirksame Lärmschutzmassnahme. Vorgesehen 
seien dort im Weiteren die Belegung grosser Teile der 

Wand- und Deckenflächen mit absorbierenden Materialien, 
die Optimierung der Emissionsverminderung beim Öff-
nungs- und Schliessungsvorgang des Garagentors sowie 
die allgemeine Berücksichtigung emissionsarmer Produkte 
beispielsweise bei der Wahl von Ticketautomaten oder 
Schranken. Vor dem Hintergrund der sehr deutlichen Un-
terschreitung der Planungswerte seien aus Sicht des BAFU 
keine weiteren Massnahmen ersichtlich, die mit relativ ge-
ringem Aufwand eine wesentliche Emissionsreduktion brin-
gen würden. Eine Verletzung des Vorsorgeprinzips liegt 
nach Erachten des BAFU nicht vor.  
  
6.4. In der Replik vom 22. November 2021 äussert der Be-
schwerdeführer keine Einwände gegen den Inhalt der Ver-
nehmlassung des BAFU. Er behauptet jedoch, das BAFU 
habe damit die Unvollständigkeit des Lärmschutznachwei-
ses zur Gesamtbeurteilung der Lärmquellen bestätigt. Sein 
Antrag auf Einholung eines zusätzlichen Lärmgutachtens 
sei im kantonalen Verfahren begründet gewesen. Dies sei 
bei der Kostenverlegung zu berücksichtigen.   
Demzufolge konnten die Sachverhaltsrügen des Beschwer-
deführers zum Lärmschutznachweis im bundesgerichtli-
chen Verfahrens ausgeräumt werden. Anstelle des vom Be-
schwerdeführer beantragten Gutachtens hätte das Verwal-
tungsgericht auch einen Amtsbericht beim kantonalen Amt 
für Natur und Umweltschutz (ANU) einholen können. Das 
Verwaltungsgericht hat durch den Verzicht auf derartige 
Abklärungen zur Lärmbelastung das rechtliche Gehör des 
Beschwerdeführers verletzt. Dieser Mangel kann im bun-
desgerichtlichen Verfahren geheilt werden. Letztlich steht 
dabei ausschliesslich eine Überprüfung von Rechtsfragen 
des Bundesumweltrechts zur Diskussion; insoweit ist die 
Kognition des Bundesgerichts im Verhältnis zur kantonalen 
Instanz nicht eingeschränkt. Eine Rückweisung in diesem 
Punkt würde zu einem formalistischen Leerlauf führen (vgl. 
zur Heilung von Gehörsmängeln BGE 147 IV 340 E. 4.11.3; 
137 I 195 E. 2.3.2). Dem Beschwerdeführer erwächst aus 
dieser Heilung des Gehörsmangels kein Nachteil. Dem vo-
rinstanzlichen Verfahrensmangel ist bei der Kostenverle-
gung Rechnung zu tragen (vgl. dazu unten E. 10).  
  
6.5. Im Hinblick auf die Anwendung der lärmrechtlichen 
Vorschriften ist daran zu erinnern, dass die Voraussetzun-
gen der Einhaltung der Planungswerte und der vorsorgli-
chen Emissionsbegrenzung kumulativ gelten (vgl. BGE 141 
II 476 E. 3.2; 126 II 366 E. 2b). Das Bundesgericht hat keine 
Veranlassung, von der fachlichen Beurteilung des BAFU 
als Umweltfachstelle des Bundes abzuweichen. Die Frage, 
ob beim Bauvorhaben die Belastungsgrenzwerte eingehal-
ten seien, lässt sich in Anwendung der einschlägigen lärm-
rechtlichen Vorschriften bejahen. Ferner hat sich gezeigt, 
dass mit dem vom Verwaltungsgericht geschützten Bau- 
und Einspracheentscheid - entgegen der Meinung des Be-
schwerdeführers - vorsorgliche Massnahmen zur Emissi-
onsreduktion unterhalb der Planungswerte sichergestellt 
sind. Diese Massnahmen erweisen sich als tauglich und 
ausreichend; insbesondere wurden die Standortwahl und 
schalldämmende Massnahmen bei der Lüftung einbezo-
gen. Insgesamt ergibt sich, dass das Bauvorhaben die An-
forderungen von Art. 25 USG zu den Belastungsgrenzwer-
ten und jene von Art. 11 Abs. 2 USG zum Vorsorgeprinzip 
erfüllt.   
  
7.   
7.1. Zum Aspekt der Abstandsvorschriften bringt der Be-
schwerdeführer eine Gehörsrüge vor. Er bestritt vor dem 
Verwaltungsgericht, dass das Bauvorhaben den Abstands-
vorschriften entspreche. Im angefochtenen Urteil steht, die 
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Einhaltung der Grenzabstände sei ohne Weiteres überprüf-
bar, weil die Neubauten allesamt innerhalb der Baufelder 
des projektbezogenen Nutzungsplans projektiert seien. 
Dies kritisiert der Beschwerdeführer als mangelhafte Ur-
teilsbegründung; es sei nicht nachvollziehbar, ob die Ab-
standsvorschriften eingehalten seien.   
  
7.2. Die Begründung des angefochtenen Urteils lässt sich 
nicht anders verstehen, als dass das Verwaltungsgericht 
dabei Bezug auf die Vorschriften in Art. 76a BG zur Hotel-
zone Sportpavillon genommen hat. Art. 76a Abs. 5 BG re-
gelt, dass Gebäude die im GGP festgelegten Bau- und 
Mantellinien nicht überschreiten dürfen, unter Vorbehalt 
von hier nicht interessierenden Ausnahmen. Der Be-
schwerdeführer macht vor Bundesgericht nicht substanzi-
iert geltend, welche weiteren kantonalen oder kommunalen 
Bestimmungen in diesem Zusammenhang anwendbar sein 
sollen. Die Überprüfung der Einhaltung der Abstandsvor-
schriften vor Bundesgericht beschränkt sich daher auf jene 
von Art. 76a Abs. 5 BG.   
  
7.3. Im angefochtenen Urteil ist erwogen worden, dass die 
Neubauten innerhalb der Baufelder projektiert seien. Wie 
sich aus der Nutzungsplanung von 2014/2015 ergibt, ver-
laufen die Baulinien entlang der Ränder der Baufelder. Im 
Ergebnis hat das Verwaltungsgericht bejaht, dass die Ge-
bäude die Baulinien nicht überschreiten; dies lässt sich an-
hand der an dieser Stelle des angefochtenen Urteils be-
zeichneten Unterlage überprüfen. Unter diesen Umständen 
hat das Verwaltungsgericht der verfassungsrechtlichen Be-
gründungspflicht in diesem Punkt Genüge getan. Überdies 
hält seine materielle Beurteilung zur Einhaltung von Art. 
76a Abs. 5 BG einer Willkürprüfung stand.   
  
8.   
8.1. Nach Art. 76a Abs. 7 BG sind Pflichtparkplätze grund-
sätzlich in unterirdischen Einstellhallen bereit zu stellen; 
Parkplätze im Freien dürfen ausschliesslich in den im GEP 
bezeichneten Bereichen für Besucherparkplätze erstellt 
werden. Art. 31 BG enthält u.a. Vorschriften für die Berech-
nung der Anzahl Pflichtparkplätze. So ist je ein Abstellplatz 
vorzusehen pro 3 Betten in gastgewerblichen Betrieben für 
Gäste und Angestellte (Art. 31 Abs. 2 lit. c BG) sowie pro 5 
Sitzplätze in öffentlichen Gastwirtschaftsbetrieben (Art. 31 
Abs. 2 lit. d BG). Gemäss Art. 31 Abs. 4 Satz 1 BG bestimmt 
die Baubehörde die Anzahl der Pflichtparkplätze für andere 
Bauten und Anlagen, wobei sie sich an die VSS-Normen 
hält.   
Im angefochtenen Urteil wird festgehalten, dass 84 Pflicht-
parkplätze in der geplanten Tiefgarage zur Verfügung stän-
den. In der Beschwerde ans Bundesgericht wird ausge-
führt, die Vorinstanz komme in Anwendung des kommuna-
len Baurechts zu Recht zum Schluss, dass 84 Pflichtab-
stellplätze geschaffen werden müssten. Inwiefern die Par-
kierungsanlagen aber tatsächlich den massgeblichen VSS-
Normen entsprächen, habe die Vorinstanz nicht ermittelt, 
jedenfalls verliere sie dazu kein Wort. Vor dem Verwal-
tungsgericht hatte der Beschwerdeführer ein Gutachten be-
antragt, das sich mit der Frage der genügenden Dimensio-
nierung der Parkplätze zu befassen habe. Er bestreitet, 
dass die geplanten Parkplätze den VSS-Anforderungen 
entsprechen.  
  
8.2. Die Einholung eines solchen Gutachtens hat das Ver-
waltungsgericht abgelehnt. Es hat erwogen, im Hinblick auf 
die Abstellplätze seien Art. 31 und Art. 76a Abs. 7 BG mas-
sgebend. Ausserdem sei im erstinstanzlichen Entscheid 
verfügt worden, dass die Pflichtparkplätze nach den 

entsprechenden VSS-Normen auszuführen seien. Damit 
sei die diesbezügliche Rüge des Beschwerdeführers ent-
kräftet. Geplant seien gesamthaft 97 Abstellplätze, davon 
84 in der Tiefgarage. Die vorbehaltene Nichtgenehmigung 
von höchstens zwei Aussenparkplätzen zur Sicherstellung 
genügender Sichtverhältnisse bei der Einfahrt sei im Hin-
blick auf den Parkplatznachweis verkraftbar (vgl. oben E. 
1.5). Der dazu erstinstanzlich angebrachte Auflagehinweis, 
dass die definitive Parkplatzeinteilung im Bereich der Zu-
fahrt gemäss den einschlägigen Normen erfolgen müsse, 
könne knapp als genügend qualifiziert werden. Dadurch 
seien keine wesentlichen Änderungen oder Auswirkungen 
auf das Gesamtparkierungskonzept zu erwarten. Es seien 
genügend VSS-konforme Parkfelder vorhanden.   
  
8.3. Dem angefochtenen Urteil lässt sich entnehmen, dass 
die gebotene Dimensionierung der Abstellplätze - hinsicht-
lich Anzahl, Anordnung und Grösse - gestützt auf die ein-
schlägigen Vorschriften und die Verfahrensakten ohne 
Weiteres überprüft werden kann. Der Beschwerdeführer 
legt keine konkreten Anhaltspunkte dar, weshalb die Beur-
teilung in diesem Punkt ein Gutachten erfordern würde. Im 
erstinstanzlichen Entscheid und im angefochtenen Urteil 
wurde im Hinblick auf die Abstellplätze beim Bauvorhaben 
nachvollziehbar dargelegt, welcher Sachverhalt zugrunde 
gelegt und welche rechtlichen Überlegungen angestellt 
wurden. Das Verwaltungsgericht hat eine antizipierte Be-
weiswürdigung vorgenommen und deutlich gemacht, dass 
insofern keine weiteren Abklärungen nötig waren. Entge-
gen der Meinung des Beschwerdeführers hat das Verwal-
tungsgericht zu erkennen gegeben, dass es die Einhaltung 
der für Abstellplätze geltenden Bestimmungen - auch im 
Hinblick auf VSS-Normen - ausreichend geprüft und diese 
Frage bejaht hat. Zur Anwendung der kommunalen Park-
platzvorschriften äussert sich die Beschwerdeschrift ans 
Bundesgericht nicht substanziiert. Das Verwaltungsgericht 
konnte ohne Einholung eines Gutachtens willkürfrei den 
Schluss ziehen, es seien genügend VSS-konforme Parkfel-
der vorhanden. Auch der Vorwurf einer Gehörsverletzung 
ist in diesem Zusammenhang unbegründet (vgl. zur antizi-
pierten Beweiswürdigung BGE 144 II 427 E. 3.1.3 mit Hin-
weisen). Im Hinblick auf die Aussenparkplätze auf Parzelle 
Nr. 1660 (vgl. dazu oben E. 1.5 und 5.2) hat das Verwal-
tungsgericht die Bewilligungsfähigkeit hauptsächlich von 
normkonformen Sichtverhältnissen bei der Einfahrt abhän-
gig gemacht und zusätzlich für das Nachverfahren eine Di-
mensionierung bzw. Einteilung gemäss den VSS-Normen 
vorbehalten (vgl. dazu oben E. 8.2). Dieses Vorgehen ist 
verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, denn es stellt 
die Beachtung der massgeblichen VSS-Normen bei diesen 
Aussenparkplätzen im Baubewilligungs- und im vorbehalte-
nen Nachverfahren ausreichend sicher.   
  
9.   
9.1. Ein zusätzliches Gutachten hatte der Beschwerdefüh-
rer vor Verwaltungsgericht zum Ortsbildschutz bzw. zur Ge-
staltung der Hotelbaute und zur qualitativen Nutzung der 
Sport- und Spielplätze auf dem Areal beantragt. Dabei be-
rief er sich, unter Hinweis auf den ISOS-Eintrag (vgl. dazu 
oben E. 3), auf die Schutzwürdigkeit des Ortsbilds. Auch 
insofern hielt das Verwaltungsgericht ein Gutachten für ent-
behrlich. Es erwog, aufgrund der Verfahrensakten und sei-
nes Augenscheins könne es über die aufgeworfenen Fra-
gen der Ästhetik entscheiden. Art. 73 KRG und Art. 22 BG 
würden in paralleler Weise verlangen, dass durch die Ge-
staltung und Einordnung von Bauten zusammen mit der 
Umgebung und der Landschaft eine gute Gesamtwirkung 
entstehe. Die geplante Hotelbaute übernehme 



 
 

 
EspaceSuisse 2022   11 

 

weitestgehend das Vorprojekt, das der projektbezogenen 
Nutzungsplanung von 2014/2015 zugrunde gelegen habe, 
und stimme mit den entsprechenden GGP und GEP über-
ein. Ausserdem habe sich am Augenschein gezeigt, dass 
in der näheren Umgebung als auch in entfernterer Distanz 
in Richtung Osten zum Dorfzentrum bedeutend höhere und 
voluminösere (Hotel-) Baukörper als das fragliche Hotel-
bauprojekt vorhanden seien. Auch sonst habe es in diesem 
Tourismus- und Kurort zahlreiche Gebäude und Anlagen, 
die von Kubatur und Ausdehnung mit dem geplanten Neu-
bau samt Sportplätzen und Grünanlagen vergleichbar 
seien. Nicht bestätigt hätten sich die Vorwürfe des Be-
schwerdeführers, wonach das geplante Hotel überdimensi-
oniert und ästhetisch untragbar sei, einen übermässigen 
Schattenwurf verursache, die Aussicht auf die Bergwelt und 
ins Rosegtal zerstöre, sich nicht in den typischen Dorfcha-
rakter bzw. in die Landschaft einfüge und den Sportplatz in 
zwei kleine, unbrauchbare Hälften unterteile. Jedenfalls 
habe die Baubehörde dem Bauprojekt in vertretbarer Weise 
eine "gute Gesamtwirkung" zubilligen dürfen.   
  
9.2. Art. 73 Abs. 1 KRG stellt eine positive ästhetische Ge-
neralklausel dar. Die Frage, ob eine gute Gesamtwirkung 
im Sinne von Art. 73 Abs. 1 KRG erzielt wird, ist im Einzelfall 
anhand der konkreten Verhältnisse zu prüfen. Den kommu-
nalen Behörden steht bei der Anwendung der Bestimmung 
ein Beurteilungs- und Ermessensspielraum zu, der im 
Rechtsmittelverfahren zu beachten ist (vgl. Urteil 
1C_434/2012 vom 28. März 2013 E. 3.3 mit Hinweisen, in: 
ZBl 115/2014 S. 441). Die Zurückhaltung bei der Überprü-
fung derartiger Entscheide darf jedoch nicht so weit gehen, 
dass sich die kantonale Rechtsmittelinstanz auf eine Will-
kürprüfung beschränkt. Die kommunale Behörde über-
schreitet den ihr zustehenden Spielraum namentlich auch 
dann, wenn sie sich von unsachlichen, dem Zweck der Re-
gelung fremden Erwägungen leiten lässt oder die Grunds-
ätze der Rechtsgleichheit und Verhältnismässigkeit ver-
letzt. Bei der Prüfung der Verhältnismässigkeit sind die lo-
kalen ästhetischen Interessen gegenüber den privaten und 
den überkommunalen öffentlichen Interessen an der Errich-
tung der geplanten Baute abzuwägen (BGE 145 I 52 E. 3.6; 
vgl. auch BGE 146 II 367 E. 3.1.4).   
  
9.3. Die Überprüfung der Einordnung einer Baute bezüglich 
der Stellung, Volumetrie, Dachform und Fassadengestal-
tung kann unabhängig von der vorliegend vorbehaltenen 
Materialwahl und Farbgebung vorgenommen werden, denn 
die Einordnung dreidimensionaler Baukörper hängt in der 
Regel nicht von den zuletzt genannten Aspekten ab (vgl. 
auch oben E. 5.4). Die projektbezogene Nutzungsplanung 
von 2014/2015 grenzt mittels Baulinien bzw. Baufeldern 
und maximalen Höhenkoten bzw. Mantellinien die Über-
bauungsmöglichkeiten hinsichtlich Lage, Ausrichtung, Vo-
lumen und Höhe detailliert ein. In den Zonenvorschriften 
werden Flachdächer vorgeschrieben (vgl. Art. 76a Abs. 6 
BG), ebenso die Pflicht zum Beizug der kommunalen Bau-
beratung (vgl. Art. 76a Abs. 9 BG). Nicht nur liegen die Be-
richte der Bauberatung bei den Verfahrensakten; diese hat 
auch am verwaltungsgerichtlichen Augenschein teilgenom-
men, wie sich aus dem Augenscheinprotokoll ergibt.   
Der Beschwerdeführer beschränkt sich vor Bundesgericht 
sinngemäss auf den Einwand, dass ein gerichtlicher Au-
genschein den Beizug von Fachexperten nicht ersetze. Wie 
es sich damit allgemein verhält, muss nicht erörtert werden. 
Im konkreten Fall ist es nachvollziehbar, dass das Verwal-
tungsgericht aufgrund der Vorgaben in der Nutzungspla-
nung, der Projektbewertung der Bauberatung und des Au-
genscheins vom fraglichen Gutachten abgesehen hat. 

Auch diese antizipierte Beweiswürdigung lässt keine Will-
kür erkennen und missachtet den Gehörsanspruch des Be-
schwerdeführers nicht.  
  
9.4. In der Sache bekräftigt der Beschwerdeführer, dass die 
geplante Hotelbaute überdimensioniert sei, zu einem über-
mässigen Schattenwurf führe sowie das Orts- und Land-
schaftsbild zerstöre. Diese Argumente fallen mit seinen be-
reits verworfenen Rügen zusammen, mit denen er eine ak-
zessorische Überprüfung der projektbezogenen Nutzungs-
planung verlangt (vgl. dazu oben E. 3). Es ist fraglich, ob 
diese Vorbringen rechtsgenügliche Rügen gegen die An-
wendung der kantonalen und kommunalen Gestaltungsvor-
schriften darstellen (vgl. dazu oben E. 2.1). Diese Frage 
kann offenbleiben, weil das angefochtene Urteil in diesem 
Punkt nicht Bundesrecht verletzt. Wird aus ästhetischen 
Gründen eine Reduktion der grundsätzlich zugelassenen 
Baumasse verlangt, so muss diese Reduktion durch über-
wiegende öffentliche Interessen gerechtfertigt werden (vgl. 
BGE 145 I 52 E. 4.4 mit Hinweisen). Wie sich aus der ISOS-
Neuaufnahme von Pontresina im Jahr 2019 (vgl. oben E. 
3.4) ergibt, liegt das fragliche Areal ausserhalb der im ISOS 
verzeichneten Ortsbildteile. Weiter ist es offensichtlich, 
dass die in der projektbezogenen Nutzungsplanung festge-
legte Querstellung des Baufelds für die Hotelbaute im Ver-
hältnis zur Via Maistra einer ortsbildrelevanten Beeinträch-
tigung entgegenwirkt. Es ist nicht zu beanstanden, wenn 
keine überwiegenden Interessen bejaht wurden, die eine 
Unterschreitung der zulässigen Bauvolumina gemäss der 
projektbezogenen Nutzungsplanung gebieten. Die Vo-
rinstanz hat nachvollziehbar begründet, weshalb sich die 
geplante Überbauung - soweit sie durch die projektbezo-
gene Nutzungsplanung vorgezeichnet wird - in die Umge-
bung eingliedert, ohne das Orts- und Landschaftsbild zu be-
einträchtigen oder einen übermässigen Schattenwurf zu 
verursachen. Soweit der Beschwerdeführer in genügender 
Weise eine willkürliche Handhabung der kantonalen bzw. 
kommunalen Gestaltungsvorschriften geltend macht, dringt 
eine solche Rüge nicht durch.   
  
10.   
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen, so-
weit darauf einzutreten ist. Der Beschwerdeführer hat zwar 
vor Bundesgericht zu Recht eine Gehörsrüge im Zusam-
menhang mit dem Lärmschutz erhoben (vgl. oben E. 6.4). 
Die Abklärungen im bundesgerichtlichen Verfahren haben 
aber ergeben, dass das angefochtene Urteil materiell auch 
in diesem Punkt Bestand hat (vgl. oben E. 6.5).  
Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist dem 
Umstand, dass ein Beschwerdeführer nur deshalb unter-
liegt, weil ein Verfahrensfehler von der Rechtsmittelinstanz 
geheilt wird, beim Entscheid über die Kostenfolgen ange-
messen zu berücksichtigen (vgl. BGE 147 IV 340 E. 4.11.4; 
136 II 214 E. 4.4). Im Hinblick auf den Lärmschutz stehen 
sich zur Hauptsache die private Bauherrschaft für die Ho-
telbaute als Beschwerdegegnerin und der beschwerdefüh-
rende Nachbar gegenüber. Im Übrigen hat der Beschwer-
deführer eine Reihe von unbegründeten Rügen erhoben. 
Insgesamt ist es gerechtfertigt, die Kosten des bundesge-
richtlichen Verfahrens dem Beschwerdeführer und der Be-
schwerdegegnerin je zur Hälfte aufzuerlegen (Art. 66 BGG) 
und ihre Parteikosten wettzuschlagen (Art. 68 BGG). Der 
Gemeinde steht keine Parteientschädigung zu (vgl. Art. 68 
Abs. 3 BGG).  
  
  
Demnach erkennt das Bundesgericht:   
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1.   
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutre-
ten ist.  
  
2.   
Die Gerichtskosten von Fr. 4'000.-- werden dem Beschwer-
deführer und der Beschwerdegegnerin je zur Hälfte (Fr. 
2'000.--) auferlegt.  
  
3.   
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.  
  
4.   
Dieses Urteil wird den Parteien, der Gemeinde Pontresina, 
dem Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden, 5. 
Kammer, und dem Bundesamt für Umwelt (BAFU) schrift-
lich mitgeteilt.  
  
Lausanne, 25. Juli 2022  
  
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung  
des Schweizerischen Bundesgerichts  
Der Präsident: Kneubühler  
Der Gerichtsschreiber: Kessler Coendet 
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